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Auslanderrecht Form der Aufenthaltserlaubnis fiir EWG-Staatsangehorige

RdErl. d. Innenministers v. 21. 8. 1973 — 1 C 3/43.115")

Die Richtlinie Nr. 68/360/EWG des Rats der EWG zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbe-
schrankungen fir Arbeithehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehdérigen innerhalb der
Gemeinschaft vom 15. 10. 1968 sieht in Artikel 4 fiir den 'genannten Personenkreis eine beson-
dere Aufenthaltserlaubnis vor, die einen Hinweis auf die Rechtsvorschriften enthalten muB, auf
Grund deren sie erteilt wurde, " sowie einen Hinweis.darauf, daB der Inhaber unter den gleichen
Bedingungen wie deutsche Arbeitnehmer das Recht auf Zugang zu Beschaftigungen im Lohn-
und Gehaltsverhaltnis und auf deren Auslibung hat.

Die Vordrucke der ,Aufenthaltserlaubnis flir Angehorige eines Mitgliedstaates der EWG" sind in-
zwischen von der Bundesdruckerei, 6078 Neu Isenburg, Rathenaustr. 53, nach dem nachste-
hend abgedruckten Muster fertiggestellt worden Anlage und kdnnen dort unter der Aitikel-Nr.
10.111 kostenpflichtig abgerufen werden.

Ebenso wie die Richtlinie 68/360/EWG flr Arbeitnehmer schreibt auch die Richtlinie des Rats fir
Selbstandige (selbstandige Erwerbstatige im Sinne von § | Abs. | Nr. 2 AufenthG/EWG sowie Er-
bringer und Empfanger von Dienstleistungen im Sinne von § | Abs. I Nr. 3 und 4 AufenthG/EWG)
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vom 21. 5. 1973, welche die RichUinie Nr. 64/220/EWG abgeldst hat, die Aufenthaltserlaubnis in
der Form der ,Aufenthaltserlaubnis flir Angehorige eines Mitgliedstaates der EWG" vor. Wegen
der geringen Zahl der in Betracht kommenden Falle ist von der Einflhrung eines besonderen
Musters fir Selbstandige abgesehen worden. Fir Selbstandige kénnen vielmehr die Vordrucke
der Aufenthaltserlaubnis fir Arbeitnehmer verwendet werden, da im Gegensatz zur Richtlinie Nr.
68/360/EWG die RichUinie fiir Selbsténdige keinen Hinweis auf das zugrundeliegende EWG-
Recht vorsieht. In diesen Fallen sind in den Vordrucken lediglich auf Seite | die Hinweise auf das
EWG-Recht zu streichen.

Vom 1. November 1973 ab sind fir die nach dem AufenthG/EWG an EWG-Staatsangehdorige (Ar-
beitnehmer und Selbstandige) zu erteilenden Aufenthaltserlaubnisse ausschlieBlich die Aufent-
haltserlaubniskarten nach dem. Muster der Anlage zu verwenden. Soweit hach dem AufenthG/
EWG eine Aufenthaltserlaubnis Familienangehdrigen zu erteilen ist, die nicht Staatsangehorige
eines Mitgliedstaates der EWG sind, finden die Nummern 35 bis 37 zu § 21 AusIGVwv Anwen-
dung.

T.

') MBI. NW. 1973 S. 1397.
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage01)
URL zur Anlage [Anlage01]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://recht.nrw.de/system/files/BA/838-461-smbl_26_19730821_a_anlage1.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Ausländerrecht Form der Aufenthaltserlaubnis für EWG-Staatsangehörige RdErl. d. Innenministers v. 21. 8. 1973 — I C 3/43.115¹) 
	Anlagen


